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Ratgeber ERBVORBEZUG

Darlehen oder eher
Erbvorbezug?
Wenn Söhne und Töchter Geld brauchen, fragen sie oft ihre Eltern
um Unterstützung. Wie können und sollen diese helfen?

Mein
Sohn möchte

von uns Geldfür
seinEigenheim.
Wirkönnen ihm
finanziellunter

dieArme greifen. Wasgibt esfür
Möglichkeiten?Darlehen, Schenkung

oder einErbvorbezug? Worauf
müssen mir achten? Wir möchten
im höherenAlter abgesichert bleiben.
Undschliesslich sollauch unsere
Tochter nichtzu kurzkommen.»

Erbvorbezug
Ihrem Sohn einen Erbvorbezug zu
gewähren, ist jederzeit möglich. Die

Zuwendung ist aber nicht unentgeltlich;

Ihr Sohn muss sich den Erbvorbezug

bei einer späteren Erbteilung
anrechnen lassen. Beim Erbvorbezug
sollten Sie unbedingt aufeine rechtlich

einwandfreie Vereinbarung achten.

Es reicht, die Abmachung schriftlich

festzuhalten. Eine öffentliche
Beurkundung ist nicht nötig.

Schenkung
Eine Schenkung ist eine unentgeltliche

Übertragung von Vermögenswerten.

Eine Schenkung an Ihren Sohn ist
sozusagen ein Erbvorbezug und muss
ausgeglichen werden, ausser Sie haben
als Schenker etwas anderes verfügt.
Dabei ist aber zu beachten, dass keine
Pflichtteile verletzt werden. Auch bei
einer Schenkung ist es ratsam, die

Abmachung schriftlich festzuhalten.

Darlehen
Mit einem Darlehen können Sie

Ihrem Sohn Geld zur Verfügung
stellen. Ein schriftlicher Darlehensvertrag

empfiehlt sich aufjeden Fall.

In diesem sollten Darlehenssumme,
eventuelle Zinsforderungen und
Rückzahlungsraten, Kündigungsformalitäten

sowie Ort, Datum und
Unterschriften festgehalten werden.
Wenn nichts vereinbart wurde, gilt das

Obligationenrecht (Art. 312 ff.) - dann
könnten Sie das Darlehen jederzeit
zurückfordern. Ein Darlehen an direkte
Nachkommen wird in der Regel zinslos

gewährt.

Machen Sie sich zu den
einzelnen Punkten noch
folgende Gedanken:
1 Erbvorbezug oder Schenkung gehen

zu Lebzeiten ins Eigentum Ihres
Sohnes über und sind nicht rückfor-
derbar. Das abgetretene Vermögen
könnte Ihnen daher im Alter eventuell
fehlen.
1 Das abgetretene Vermögen, als

Erbvorbezug oder Schenkung, muss
auf den Steuererklärungen entsprechend

deklariert werden.

1 Erbvorbezug oder Schenkung
empfehlen sich, wenn Sie finanziell
sehr liquide sind und nur ein Kind
haben.
1 Aus steuerlicher Sicht müssen Sie als

Darlehensgeber den Darlehensbetrag
weiterhin als Vermögen und eventuelle

Zinsen als Einkommen versteuern.
Ihr Sohn als Darlehensnehmer kann
die Darlehensschuld beim Vermögen
und eventuelle Zinszahlungen beim
Einkommen abziehen. Für ihn wirkt
sich ein Darlehen steuerlich also

günstiger aus als ein Erbvorbezug oder
eine Schenkung.
1 Eine Informationspflicht gegenüber
Ihrer Tochter besteht nicht - weder
bei einer Schenkung noch einem
Erbvorbezug noch einem Darlehen.
Um Misstrauen und späteren Streit zu
vermeiden, empfehle ich aber
dringend, Ihre Tochter entsprechend zu
informieren.
1 Aufgrund Ihrer Anfrage ist die
Gewährung eines Darlehens für alle

Beteiligten eine gute, faire Lösung. %

Beratung in Ihrer Nähe
Die Adresse der Pro-Senectute-Beratungs-
stelle in Ihrer Region finden Sie ganz vorne in

diesem Heft.

• Arthur Soliva
ist Berater in Finanz- und Nachlassfragen bei Pro

Senectute Graubünden, Alexanderstrasse 2,7000
Chur, Telefon 081252 75 83, finanzberatung@gr.pro-
senectute.ch, Internet www.gr.prosenectute.ch
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